
Zeitschrift: Schweizer Heimwesen : Fachblatt VSA

Herausgeber: Verein für Schweizerisches Heimwesen

Band: 61 (1990)

Heft: 12

Werbung

Nutzungsbedingungen
Die ETH-Bibliothek ist die Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften auf E-Periodica. Sie besitzt keine
Urheberrechte an den Zeitschriften und ist nicht verantwortlich für deren Inhalte. Die Rechte liegen in
der Regel bei den Herausgebern beziehungsweise den externen Rechteinhabern. Das Veröffentlichen
von Bildern in Print- und Online-Publikationen sowie auf Social Media-Kanälen oder Webseiten ist nur
mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Mehr erfahren

Conditions d'utilisation
L'ETH Library est le fournisseur des revues numérisées. Elle ne détient aucun droit d'auteur sur les
revues et n'est pas responsable de leur contenu. En règle générale, les droits sont détenus par les
éditeurs ou les détenteurs de droits externes. La reproduction d'images dans des publications
imprimées ou en ligne ainsi que sur des canaux de médias sociaux ou des sites web n'est autorisée
qu'avec l'accord préalable des détenteurs des droits. En savoir plus

Terms of use
The ETH Library is the provider of the digitised journals. It does not own any copyrights to the journals
and is not responsible for their content. The rights usually lie with the publishers or the external rights
holders. Publishing images in print and online publications, as well as on social media channels or
websites, is only permitted with the prior consent of the rights holders. Find out more

Download PDF: 20.10.2025

ETH-Bibliothek Zürich, E-Periodica, https://www.e-periodica.ch

https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=de
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=fr
https://www.e-periodica.ch/digbib/terms?lang=en


>
Oö

h-
co

Ein BVG-Versicherter

kann sich

keinen Beschäftigungsunterbruch leisten.

Er müsste zahlen,

ohne zu verdienen.

Nicht so bei der SHP

Pensionskasse. Sie ermöglicht,

mehrmals während

maximal zwei Jahren

keine Prämien zu bezahlen

und sich eine gekürzte

Altersvorsorge zu leisten.

Wir finden eben, dass

Leben und Sicherheit eine sehr persönliche Angelegenheit sind.

Deshalb ermöglichen wir auch BVG-Versicherten eines Kollektivs

problemlos individuelle Vorsorgepläne. Und garantieren seit Jahren

Freizügigkeit bei Stellenwechsel. Sie sehen, es lohnt sich, einmal

über Ihre jetzige Altersversicherung nachzudenken und unseren

Peter Stürm anzurufen. Er gibt Ihnen gerne nähere Auskünfte. Zum

Beispiel über die zusätzliche Gewinnausschüttung - die SHP ist

nämlich auch eine Genossenschaft.

J] Darüber möchte ich Genaueres wissen. Bitte, senden £
00

Sie mir kostenlos und unverbindlich Ihre Broschüre.

J] Ich möchte einen Termin mit Peter Stürm vereinbaren.

Rufen Sie mich an unter Telefon :

Name/Vorname:

Firma:

Strasse/Nr.:

PLZ/Ort:
Bitte senden an : SHP Pensionskasse für Spital-, Heim- und Pflegepersonal,
Gladbachstrasse 117, 8044 Zürich, Telefon 01/252 53 00

Leben, wie es Ihnen passt.

Aber sicher.
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